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Zur 2. Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und Beteiligungen am Donnerstag, 
07.01.2010, 16.00 Uhr, im Mehrzweckraum des Bürgerhauses 
 
 
       Radevormwald, 23.12.2009 
 
 
 
 
       Eric Hoffmann 
       Vorsitzender 
 
 
Tagesordnung: 
(Öffentlicher Teil): 
 
1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die 01. Sitzung vom 08.12.2009 
    (öffentlicher Teil) 
 
2. Rechtsgutachten zur Auskunftspflicht der städtischen GmbH´s gegenüber dem Ausschuss 

für Eigenbetriebe und Beteiligungen 
 
3. Bericht des Geschäftsführers der Bäder Radevormwald GmbH 
  
4. Bericht des Geschäftsführers der Stadtwerke GmbH 
 a) Bericht zum Jahresabschluss 2008 
  
5. Mitteilungen und Fragen 
  
 
(Nichtöffentlicher Teil): 
 
6. Mitteilungen und Fragen 
 



 
 
 
 

Vorlage 
 
zu Tagesordnungspunkt Nr. 2 der  2. Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und 
Beteiligungen am 07.01.2010 
 

  Öffentlicher Teil                         Nichtöffentlicher Teil 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Rechtsgutachten zur Auskunftspflicht der städtischen GmbH´s gegenüber dem 
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen 
 

 
Beratungsfolge: Sitzungstermin: 
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen 07.01.2010 
            
            
            
            

 
 
Beschlussentwurf: 
 
      
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

  ja   nein   noch nicht zu übersehen 
Kosten €          Produkt        Haushaltsjahr        
Vorgesehen im   Ergebnisplan   Finanzplan 
Haushaltsmittel  stehen zur Verfügung   stehen nicht zur Verfügung 
 
 
 
Erläuterung: 
 
In der letzten Sitzung des Ausschusses wurde beschlossen, ein Rechtsgutachten bezüglich 
der Auskunftspflichten der Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften gegenüber dem 
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen einzuholen. 
 
Das Rechtsgutachten liegt allen Ausschussmitgliedern vor und ist dieser Einladung 
nochmals als Anlage beigefügt. 
 
 
 



 
 
Federführendes Dezernat: Beteiligtes Dezernat: Der Bürgermeister 
 
 
 

  

Unterschrift              Datum Unterschrift              Datum Unterschrift              Datum
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Gegründet von RA Wolfgang Lenz 
 
 

 
Bürgermeister der Stadt Radevormwald 

- Fachbereich Zentrale Dienste - 

Herrn Rolf Voß 

Postfach 16 40 

42465 Radevormwald 

 
 

Per E-Mail: 
rolf.voss@radevormwald.de 

Köln, den 10.12.2009 

Unser Zeichen: 02456/09 7/me 

Sekretariat: 

Frau Mehlhorn 

Tel.: +49 221 97 30 02-84 

k.schmiemann@lenz-johlen.de 

 

Auskunftspflichten der Bäder Radevormwald GmbH 

I.Z.: ZD 

 

 

Sehr geehrter Herr Voß, 

 

auf Ihr Schreiben vom 09.12.2009 nehme ich Bezug. Ich komme zu dem 

Ergebnis, dass sich die von den Parteien bzw. Fraktionen gestellten Fragen 

durchweg auf Unternehmensinterna beziehen, die nicht der Unterrichtungs-

pflicht im Sinne des § 113 Abs. 5 GO NRW unterliegen. 

 

1. 

Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Unterrichtungspflicht des 

Rates durch die Gemeindevertreter nach § 113 Abs. 5 GO NRW und der 

Geheimhaltungspflicht von Geschäftsführern und Aufsichtsratsmitgliedern 

einer GmbH aus §§ 43, 52 Abs. 1 GmbHG i.V.m. § 93 Abs. 1 Aktiengesetz. 

 

Hierbei ist unstreitig, dass die landesrechtliche Unterrichtungspflicht aus     

§ 113 Abs. 5 GO NRW nicht dazu führen darf, die bundesrechtlich – und 

damit höherrangig – im GmbHG normierte Geheimhaltungspflicht zu unter-

laufen (so auch Held u.a., Kommunalverfassungsrecht NRW, § 113 Ziffer 

9; Rehn/Cronauge, GO NRW, § 113 Ziffer IV.1). 
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2. 

In Unternehmen entsandte Vertreter der Gemeinde haben vorrangig die Interessen des 

Unternehmens zu wahren; Weisungen im Rahmen des § 113 Abs. 1 GO NRW dürfen 

nur insofern erteilt werden, als diese den Interessen des Unternehmens nicht erkennbar 

zuwiderlaufen (Rehn/Cronauge, GO NRW, § 113 Ziffer IV.3 mit Verweis auf die 

Rechtsprechung des BGH). Komplementär hierzu darf die Unterrichtungspflicht nach 

§ 113 Abs. 5 GO NRW daher nur so weit gehen, wie die Geheimhaltungspflicht des 

Geschäftsführers bzw. der Aufsichtsratsmitglieder nicht tangiert wird.  

 

Eine Berichtspflicht besteht nach § 113 Abs. 5 GO NRW ausschließlich gegenüber 

dem Rat, nicht gegenüber einzelnen Fraktionen oder Ausschüssen. Diese Bestimmung 

wird überwiegend dahingehend einschränkend ausgelegt, dass ausschließlich der Bür-

germeister als Berichtsadressat anzusehen ist (Rehn/Cronauge, GO NRW, § 113 Ziffer 

IV.5; Held u.a., Kommunalverfassungsrecht NRW, § 113 Ziffer 9). 

 

3. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung umfasst alle Tatsachen, die nicht offenkundig sind und 

an deren Geheimhaltung die Gesellschaft ein objektives Interesse hat; Verstöße gegen 

diese Pflicht sind strafbewehrt (§ 85 GmbHG). Das Geheimhaltungsinteresse bestimmt 

sich objektiv nach dem Unternehmensinteresse und ist zu bejahen, wenn die Offenle-

gung einen materiellen oder immateriellen Schaden verursachen kann; es entfällt, 

wenn die Gesellschaft ausdrücklich oder stillschweigend einen Offenbarungswillen 

äußert (Baumbach/Hueck, GmbHG, 16. Auflage, § 85 Rn 7 ff.; Roth/Altmeppen, 

GmbHG, 5. Auflage, § 85 Rn 5 ff.).  

 

Die hier in Rede stehenden Fragen betreffen nahezu ausnahmslos Unternehmensinter-

na, an denen seitens der Bäder Radevormwald GmbH ein Geheimhaltungsinteresse 

anzunehmen sein dürfte. Hinsichtlich welcher Fragen und in welcher Form ein Offen-

barungswille der Gesellschaft besteht, ist im Einzelfall durch die Entscheidungsträger 

des Unternehmens zu bestimmen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

     (Dr. Schmiemann) 



 
 
 
 

Vorlage 
 
zu Tagesordnungspunkt Nr. 3 der  2. Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und 
Beteiligungen am 07.01.2010 
 

  Öffentlicher Teil                         Nichtöffentlicher Teil 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Bericht des Geschäftsführers der Bäder Radevormwald GmbH 
 

 
Beratungsfolge: Sitzungstermin: 
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen 07.01.2010 
            
            
            
            

 
 
Beschlussentwurf: 
 
   
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

  ja   nein   noch nicht zu übersehen 
Kosten €          Produkt        Haushaltsjahr        
Vorgesehen im   Ergebnisplan   Finanzplan 
Haushaltsmittel  stehen zur Verfügung   stehen nicht zur Verfügung 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Zu diesem TOP trägt der Geschäftsführer der Bäder Radevormwald GmbH vor. 
 
 
 
Federführendes Dezernat: Beteiligtes Dezernat: Der Bürgermeister 
 
 
 

  

Unterschrift              Datum Unterschrift              Datum Unterschrift              Datum
 



 
 
 
 

Vorlage 
 
zu Tagesordnungspunkt Nr. 4 der  2. Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und 
Beteiligungen am 07.01.2010 
 

  Öffentlicher Teil                         Nichtöffentlicher Teil 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Bericht des Geschäftsführers der Stadtwerke GmbH 
 

 
Beratungsfolge: Sitzungstermin: 
Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen 07.01.2010 
            
            
            
            

 
 
Beschlussentwurf: 
 
      
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

  ja   nein   noch nicht zu übersehen 
Kosten €          Produkt        Haushaltsjahr        
Vorgesehen im   Ergebnisplan   Finanzplan 
Haushaltsmittel  stehen zur Verfügung   stehen nicht zur Verfügung 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Zu diesem TOP trägt der Geschäftsführer der Stadtwerke GmbH vor. 
 
 
 
Federführendes Dezernat: Beteiligtes Dezernat: Der Bürgermeister 
 
 
 

  

Unterschrift              Datum Unterschrift              Datum Unterschrift              Datum
 




